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Lernen mit Medien: e-teams.nrw vor Ort

Bis zum Ende des Jahres 2004 soll das Lernen mit Internet und Multimedia in Nordrhein-Westfalen zum Unterrichtsalltag werden. Für die notwendige Entwicklungsarbeit erhalten die Schulen und Schulträger Unterstützung vor Ort. Basis der Unterstützung sind die e-teams.nrw. 

Der folgende Erlass soll die Aufgabenverteilung bei der Unterstützung für das Lernen mit Medien regeln. Er fasst bisherige Regelungen zur Medienberatung und zur Planung und Beschaffung informations- und kommunikationstechnologischer Ausstattung zusammen und schreibt sie fort.

Unterstützung für das Lernen mit Medien

RdErl. d. Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung v. 08.03.2001

1.
Unterstützung für Schulen und Schulträger

Im Rahmen der fünfjährigen „e-nitiative.nrw – Netzwerk für Bildung“ haben die kommunalen Spitzenverbände als Vertreter der Schulträger und das Land NRW vereinbart, ihre Anstrengungen zu bündeln, um mit Unterstützung weiterer Partner bis Ende des Jahres 2004 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das Lernen mit Medien zum Unterrichtsalltag wird. 

Es ist heute noch nicht abzusehen, wie das Lernen mit neuen Medien morgen unsere Schulen verändern wird. Deshalb wurden gemeinsames Denken und partnerschaftliches Handeln verabredet, um zu sinnvollen, nachhaltigen und dabei auch kostensparenden Lösungen zu kommen.

Das Lernen mit Medien und die Nutzung von Kommunikationstechnologien sind ein wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung und –entwicklung von Schule. Jede Schule und jeder Schulträger ist in diese Entwicklungsarbeit eingebunden. 

Die einzelne Schule soll entsprechend den pädagogischen Bedürfnissen und ausgehend von der bereits vorhandenen Ausstattung ein Medienkonzept aufstellen, das sich – soweit möglich – am Schulprogramm orientiert und auch ein schulspezifisches Qualifizierungskonzept enthält. Dem Schulträger kann dieses Konzept als Orientierungspunkt für seine Beschaffungsstrategie dienen.

Medienberatung und Lehrerfortbildung arbeiten zusammen, um ein effizientes, dezentral organisiertes Beratungs- und Fortbildungsangebot zu schaffen. Medienentwicklungsplanung, Ausstattungspraxis und Nutzungserfahrungen im Schulalltag beeinflussen sich gegenseitig. Ein kontinuierliches Controlling durch das Projektbüro der e-nitiative.nrw soll qualitative und quantitative Daten sammeln und für die Steuerung auswerten. 

Die Rahmenbedingungen, Aufgabenzuweisungen und Abstimmungsprozesse für die Unterstützung vor Ort werden im Rahmen der e-nitiative.nrw erprobt, um dauerhafte Bedingungen für die Unterstützung des Lernens mit Medien zu entwickeln.

Bei der Unterstützung für das Lernen mit Medien wirken zusammen

· die e-teams.nrw (vgl. Nr. 2.),

· das Medienzentrum Rheinland und die Landesbildstelle Westfalen,

· das Projektbüro der „e-nitiative.nrw – Netzwerk für Bildung“,

· das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung und

· die Bezirksregierungen und die Schulämter.

Die Aufgaben der Medienberatung und der Fortbildung sind nicht scharf zu trennen. Während die Medienberatung vor allem Schulen und Schulträger bei der Planung des Zugangs zu Medien für Unterrichtsvorbereitung und Unterricht unterstützt, qualifiziert die Lehrerfortbildung für den Unterricht mit Medien. 

2.
e-teams.nrw

e-teams.nrw werden in allen kreisfreien Städten und Kreisen von den Schulämtern gebildet. Sie sollen vor Ort Beratung und Qualifizierung aus einer Hand bieten.

In den e-teams.nrw arbeiten zusammen

· die Schulaufsichtsbeamtin oder der Schulaufsichtsbeamte der unteren Schulaufsicht mit der Generalie Medienberatung,

· Medienberaterinnen und Medienberater (vgl. Nr. 7.),

· Moderatorinnen und Moderatoren der Lehrerfortbildung 

· Vertreterinnen und Vertreter der Schulformen und

· die Schulverwaltung.

Sponsoren auf lokaler Ebene sowie Eltern- und Schülervertreter sind eingeladen mitzuarbeiten. Bei den Universitäten und Fachhochschulen des Landes besteht die Bereitschaft, Schulen und Schulträger zu unterstützen und zu beraten (Netzzugang, Netzbetreuung, Fortbildung). Die e-teams.nrw können diese Unterstützung koordinieren. 

Die e-teams.nrw unterstützen vor Ort die Schulen, die Schulämter und die Schulträger bei allen Fragen des Lernens mit Medien, insbesondere zu den Themen 

· Infrastruktur und Ausstattung, technischer Support,

· Auswahl und Einsatz von Medien,

· Medienentwicklungsplanung,

· Fortbildungsplanung, 

· Evaluation.

Sie führen vor Ort Fortbildungen durch.

3.
Medienzentrum Rheinland und Landesbildstelle Westfalen

Das Medienzentrum Rheinland koordiniert die Arbeit der Medienberatung NRW. Es erarbeitet für die Medienberatung NRW Orientierungshilfen zur Ausstattung der Schulen, für die Gestaltung von lokalen Netzen und deren Wartung. 

Durch den Aufbau und die Pflege eines Software-Beratungsservices unterstützt es Schulen und Schulträger bei der Auswahl von Medien und bei der Planung von Unterricht. 

Im Rheinland unterstützt das Medienzentrum Rheinland in Abstimmung mit den Bezirksregierungen Köln und Düsseldorf die fachliche Arbeit der e-teams.nrw.

In Westfalen unterstützt die Landesbildstelle Westfalen in Abstimmung mit den Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold und Münster die fachliche Arbeit der e-teams.nrw.

4.
Projektbüro

Das Projektbüro der e-nitiative.nrw koordiniert die Projekte der e-nitiative.nrw, entwickelt und implementiert neue Projekte, organisiert Sponsoring und Public Private Partnership und ist verantwortlich für das Controlling und für die Öffentlichkeitsarbeit der e-nitiative.nrw (www.e-nitiative.nrw.de).

5.
Landesinstitut für Schule und Weiterbildung

Das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung entwickelt pädagogische Konzepte und Materialien zum Lernen mit neuen Medien und macht diese - insbesondere über den Bildungsserver learn:line - für alle zugänglich (www.learn-line.nrw.de).

Es entwickelt Qualitätsstandards für die Fortbildung und führt begleitende Qualifizierungen der Moderatorinnen und Moderatoren durch. 

Das Landesinstitut für Schule und Weiterbildung gibt den NRW-Bildungsserver learn:line heraus und bietet damit auch eine Informations-, Kommunikations- und Kooperationsplattform zum Lernen mit Medien.

6.
Bezirksregierungen und Schulämter

Als Fachaufsicht für die Bildungs-, Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Schulen tragen die Bezirksregierungen auch die Verantwortung für die Einführung und laufende Umsetzung der Ziele, Inhalte und Methoden des Lernens mit Medien. 

Entsprechend setzen sie auf der Grundlage der geltenden Richtlinien und Lehrpläne die Aufgaben der Lehrerfortbildung um und koordinieren die Zusammenarbeit zwischen Medienberatung und Fortbildung.

In jedem Schulamt wird einer Schulaufsichtsbeamtin oder einem Schulaufsichtsbeamten die Generalie für die Medienberatung übertragen.

7.
Medienberaterinnen und Medienberater

Zur Medienberaterin und zum Medienberater können solche Lehrerinnen und Lehrer der öffentlichen Schulen bestellt werden, die aufgrund ihrer Ausbildung und beruflichen Tätigkeit dafür besonders geeignet sind. Bei der Bestellung soll der Sachaufwandsträger der Medienberatung beteiligt werden. 

Im Rahmen der den Bezirksregierungen nach Maßgabe des Haushaltsplans dafür zugewiesenen Stellen können die Medienberaterinnen und Medienberater eine Freistellung vom Unterricht bis zur vollen Höhe der Unterrichtsverpflichtung erhalten. Sie nehmen ihre Aufgabe im Rahmen des Hauptamtes als Lehrkraft wahr. Soweit sie Aufgaben des kommunalen Bereichs wahrnehmen, geschieht dies im Rahmen einer Nebentätigkeit auf Veranlassung des Dienstvorgesetzten. Die Bezirksregierungen legen den Umfang der Freistellung fest. 

Den Medienberaterinnen und Medienberatern, die in vollem Umfang von ihrer Unterrichtsverpflichtung freigestellt sind, wird Urlaub gemäß der Erholungsurlaubsverordnung (EUV) gewährt. Der Urlaub soll in der Regel während der Ferienzeit in Abstimmung mit dem Sachaufwandsträger genommen werden. Die Medienberaterinnen und Medienberater sind zur Fortbildung verpflichtet. Ihnen ist Gelegenheit zur Teilnahme an entsprechenden Veranstaltungen zu geben. 

Bei Bewerbungen von Medienberaterinnen und Medienberatern auf andere Stellen im Schuldienst sind ihre spezifischen Erfahrungen und Kenntnisse angemessen zu würdigen. 

Die Runderlasse vom 27.7.1992 (BASS 10-32 Nr. 59) und vom 15.6.1992 (BASS 16-13 Nr. 4) werden aufgehoben.

Der Runderlass wird im ABl. NRW 1 veröffentlicht. Die Veröffentlichung im Amtlichen Schulblatt ist nicht zugelassen.


